
Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen

(Nur die Maßnahmen, auf die sich das Land Niedersachsen verpflichtet hat. Kursiv
gedruckte Maßnahmen hat das Land Niedersachsen nicht gemeldet, sie dienen nur dem
Verständnis des Textes.)

Artikel 8
Bildung
(1)Im Bereich der Bildung verpflichten sich die Vertragsparteien, in dem Gebiet, in dem

solche Sprachen gebraucht werden, unter Berücksichtigung der Situation jeder dieser
Sprachen und unbeschadet des Unterrichts der Amtssprache(n) des Staates

a)
i) die vorschulische Erziehung in den betreffenden Regional- oder

Mindeheitensprachen anzubieten oder
ii) einen erheblichen Teil der vorschulischen Erziehung in den betreffenden

Regional- oder Minderheitensprachen anzubieten oder
iii) eine der unter den Ziffern i und ii vorgesehenen Maßnahmen zumindest

auf diejenigen Schüler anzuwenden, deren Familien dies verlangen, wenn
die Zahl der Schüler als genügend groß angesehen wird, oder

iv) falls die staatlichen Stellen keine unmittelbare Zuständigkeit im Bereich
der vorschulischen Erziehung haben, die Anwendung der unter den
Ziffern i bis iii vorgesehenen Maßnahmen zu begünstigen und/oder dazu
zu ermutigen;

e)
ii) Möglichkeiten für das Studium dieser Sprachen als Studienfächer an

Universitäten und anderen Hochschulen anzubieten oder
f)

iii) falls die staatlichen Stellen keine unmittelbare Zuständigkeit im Bereich
der Erwachsenenbildung haben, das Angebot solcher Sprachen als
Fächer der Erwachsenen- und Weiterbildung zu begünstigen und/oder
dazu zu ermutigen;

g) für den Unterricht der Geschichte und Kultur, die in der Regional- oder
Minderheitensprache ihren Ausdruck finden, zu sorgen;

h) ein oder mehrere Aufsichtsorgane einzusetzen, welche die zur Einführung oder
zum Ausbau des Unterrichts der Regional- oder Minderheitensprachen
getroffenen Maßnahmen und die dabei erzielten Fortschritte überwachen und
darüber regelmäßig Berichte verfassen, die veröffentlicht werden.

Artikel 9
Justizbehörden
(1)Die Vertragsparteien verpflichten sich, in bezug auf diejenigen Gerichtsbezirke, in

denen die Zahl der Einwohner, welche die Regional- oder Minderheitensprachen
gebrauchen, die nachstehenden Maßnahmen rechtfertigt, unter Berücksichtigung der
Situation jeder dieser Sprachen und unter der Bedingung, daß die Inanspruchnahme



der durch diesen Absatz gebotenen Möglichkeiten nach Auffassung des Richters eine
ordentliche Rechtspflege nicht behindert,

b) in zivilrechtlichen Verfahren
iii) zuzulassen, daß Urkunden und Beweismittel in den Regional- oder

Minderheitensprachen vorgelegt werden,
wenn nötig durch Inanspruchnahme von Dolmetschern und
Übersetzungen;

c) in Verfahren vor Gerichten für Verwaltungssachen
iii) zuzulassen, daß Urkunden und Beweismittel in den Regional- oder

Minderheitensprachen vorgelegt werden,
wenn nötig durch Inanspruchnahme von Dolmetschern und
Übersetzungen.

(2)Die Vertragsparteien verpflichten sich,
a) die Rechtsgültigkeit von im Inland abgefaßten Rechtsurkunden nicht allein aus

dem Grund zu verneinen, weil sie in einer Regional- oder Minderheitensprache
abgefaßt sind.

Artikel 10
Verwaltungsbehörden und öffentliche Dienstleistungsbetriebe
(1)Innerhalb der Verwaltungsbezirke des Staates, in denen die Zahl der Einwohner, die

Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, die nachstehenden Maßnahmen
rechtfertigt, und unter Berücksichtigung der Situation jeder Sprache verpflichten sich
die Ver-tragsparteien, im Rahmen des Zumutbaren

a)
v) sicherzustellen, daß Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen

gebrauchen, in diesen Sprachen abgefaßte Urkunden rechtsgültig
vorlegen können;

c) zuzulassen, daß die Verwaltungsbehörden Schriftstücke in einer Regional- oder
Minderheitensprache abfassen.

(2)In bezug auf die örtlichen und regionalen Behörden, in deren örtlichem
Zuständigkeitsbereich die Zahl der Ein-wohner, welche die Regional- oder
Minderheitensprachen gebrauchen, die nachstehenden Maßnahmen rechtfertigt,
verpflichten sich die Vertragsparteien, folgendes zuzulassen und/oder dazu zu
ermutigen:

a) den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen innerhalb der re-
gionalen oder örtlichen Behörde;

b) die Möglichkeit, daß Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen
gebrauchen, mündliche oder schriftliche Anträge in diesen Sprachen stellen;

c) die Veröffentlichung der amtlichen Schriftstücke der regionalen Behörden durch
diese auch in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen;

d) die Veröffentlichung der amtlichen Schriftstücke der örtlichen Behörden durch
diese auch in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen;

e) den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen durch die regionalen
Behörden in deren Ratsvesammlungen, ohne jedoch den Gebrauch der
Amtssprache(n) des Staates auszuschließen;



f) den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen durch die örtlichen
Behörden in deren Ratsversammlungen, ohne jedoch den Gebrauch der
Amtssprache(n) des Staates auszuschließen;

(4)Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen
zu treffen, um die von ihnen angenommenen Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 3 in
Kraft zu setzen:

a) Übersetzen oder Dolmetschen je nach Bedarf;
c) nach Möglichkeit Erfüllung der Wünsche von Angehörigen des öffentlichen

Dienstes, die über Kenntnisse in einer Regional- oder Minderheitensprache
verfügen, in dem Gebiet eingesetzt zu werden, in dem diese Sprache gebraucht
wird.

Artikel 11
Medien
(1)Die Vertragsparteien verpflichten sich, für die Sprecher von Regional- oder

Minderheitensprachen in den Gebieten, in denen diese Sprachen gebraucht werden,
unter Berücksichtigung der Situation jeder Sprache und in dem Ausmaß, in dem die
staatlichen Stellen in diesem Bereich unmittelbar oder mittelbar Zuständigkeit,
Befugnisse oder Einfluß haben, unter Achtung des Grundsatzes der Unabhängigkeit
und Autonomie der Medien folgende Maßnahmen zu treffen:

b)
ii) zur regelmäßigen Ausstrahlung von Hörfunksendungen in den Regional-

oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern;
c)

ii) zur regelmäßigen Ausstrahlung von Fernsehsendungen in den Regional-
oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern;

d) zur Produktion und Verbreitung von Audio- und audiovisuellen Werken in den
Regional- oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern;

e)
ii) zur regelmäßigen Veröffentlichung von Zeitungsartikeln in den Regional-

oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern;
f)

ii) die bestehenden Maßnahmen finanzieller Hilfe auf audiovisuelle
Produktionen in Regional- oder Minderheitensprachen zu erstrecken;

(2)Die Vertragsparteien verpflichten sich, den freien direkten Empfang von Hörfunk- und
Fernsehsendungen aus Nachbarländern in einer Sprache zu gewährleisten, die in
derselben oder ähnlicher Form wie die Regional- oder Minderheitensprache gebraucht
wird, und die Weiterverbreitung von Hörfunk- und Fernsehsendungen aus
Nachbarländern in einer solchen Sprache nicht zu behindern. Sie verpflichten sich
ferner, sicherzustellen, daß die Freiheit der Meinungsäußerung und die freie
Verbreitung von Informationen in den Printmedien in einer Sprache, die in derselben
oder ähnlicher Form wie die Regional- oder Minderheitensprache gebraucht wird,
keiner Einschränkung unterworfen werden. Da die Ausübung der erwähnten Freiheiten
Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie bestimmten, vom Gesetz
vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen
unterworfen werden, wie sie in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der



nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen Sicherheit,
der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der
Gesundheit und der Moral, des Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer
unentbehrlich sind, um die Verbreitung von vertraulichen Nachrichten zu verhindern
oder das Ansehen und die Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu gewährleisten.

Artikel 12
Kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen
(1)In bezug auf kulturelle Einrichtungen und Tätigkeiten - insbesondere Bibliotheken,

Videotheken, Kulturzentren, Museen, Archive, Akademien, Theater und Kinos sowie
literarische Werke und Filmproduktionen, volkstümliche Formen des kulturellen
Ausdrucks, Festspiele und die Kulturindustrien, einschließlich unter an-derem des
Einsatzes neuer Technologien - verpflichten sich die Vertragsparteien, in dem Gebiet,
in dem solche Sprachen gebraucht werden, in dem Ausmaß, in dem die staatlichen
Stellen in diesem Bereich Zuständigkeit, Befugnisse oder Einfluß haben,

a) zu den Regional- oder Minderheitensprachen eigenen Formen des Ausdrucks und der
Initiative zu ermutigen sowie die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten zu den in diesen
Sprachen geschaffenen Werken zu fördern;

b) die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten zu den in Regional- oder
Minderheitensprachen geschaffenen Werken in anderen Sprachen zu fördern, indem
sie Tätigkeiten auf dem Gebiet der Übersetzung, Synchronisation, Nachsynchronisation
und Untertitelung unterstützen und ausbauen;

c) in Regional- oder Minderheitensprachen den Zugang zu Werken zu fördern, die in
anderen Sprachen geschaffen worden sind, indem sie Tätigkeiten auf dem Gebiet der
Übersetzung, Synchronisation, Nachsynchronisation und Untertitelung unterstützen und
ausbauen;

d) sicherzustellen, daß die für die Veranstaltung oder Unterstützung kultureller Tätigkeiten
verschiedener Art verantwortlichen Gremien bei den Unternehmen, die sie ins Leben
rufen oder unterstützen, in angemessener Weise dafür sorgen, daß die Kenntnis und
der Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen sowie Regional- oder
Minderheitenkulturen berücksichtigt werden;

e) Maßnahmen zu fördern, um sicherzustellen, daß die für die Veranstaltung oder
Unterstützung kultureller Tätigkeiten verantwortlichen Gremien über Personal ver-
fügen, das die betreffende Regional- oder Minderheitensprache sowie die Sprache(n)
der übrigen Bevölkerung beherrscht;

f) zur unmittelbaren Mitwirkung von Vertretern der Sprecher einer bestimmten Regional-
oder Minderheitensprache bei der Bereitstellung von Einrichtungen und der Planung
kultureller Tätigkeiten zu ermutigen;

g) zur Schaffung eines oder mehrerer Gremien, die für die Sammlung, Aufbewahrung und
Aufführung oder Veröffent-lichung von in den Regional- oder Minderheitensprachen
geschaffenen Werken verantwortlich sind, zu ermutigen und / oder sie zu erleichtern;

(2)In bezug auf andere Gebiete als diejenigen, in denen die Regional- oder
Minderheitensprachen herkömmlicherweise gebraucht werden, verpflichten sich die
Vertragsparteien, wenn die Zahl der Sprecher einer Regional- oder
Minderheitensprache dies rechtfertigt, geeignete kulturelle Tätigkeiten und
Einrichtungen in Übereinstimmung mit Absatz 1 zuzulassen, dazu zu ermutigen
und/oder sie vorzusehen.

(3)Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei der Verfolgung ihrer Kulturpolitik im Ausland



Regional- oder Minderheitensprachen und die in ihnen zum Ausdruck kommenden
Kulturen angemessen zu berücksichtigen.

Artikel 13
Wirtschaftliches und soziales Leben
(1)In bezug auf wirtschaftliche und so-ziale Tätigkeiten verpflichten sich die

Vertragsparteien, im ganzen Land
a) aus ihrem Recht jede Bestimmung zu entfernen, die den Gebrauch von Regional- oder

Minderheitensprachen in Urkunden betreffend das wirtschaftliche oder soziale Leben,
insbesondere Arbeitsverträgen, sowie in technischen Schriftstücken wie
Gebrauchsanweisungen für Erzeugnisse oder Anlagen ungerechtfertigt verbietet oder
einschränkt;

b) die Aufnahme von Klauseln, die den Gebrauch von Regional- oder
Minderheitensprachen ausschließen oder einschränken, in innerbetriebliche
Vorschriften und Privaturkunden zumindest zwischen Personen, die dieselbe Sprache
gebrauchen, zu verbieten;

c) Praktiken entgegenzutreten, die den Gebrauch von Regional- oder
Minderheitensprachen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen oder sozialen
Tätigkeiten behindern sollen;

d) den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen durch andere als die unter
den Buchstaben a bis c genannten Mittel zu erleichtern und/oder dazu zu ermutigen.

Artikel 14
Grenzüberschreitender Austausch
Die Vertragsparteien verpflichten sich,
a) bestehende zwei- und mehrseitige Übereinkünfte anzuwenden, die sie mit den Staaten

verbinden, in denen dieselbe Sprache in derselben oder ähnlicher Form gebraucht
wird, oder sich, wenn nötig, um den Abschluß solcher Übereinkünfte zu bemühen, um
dadurch Kontakte zwischen den Sprechern derselben Sprache in den betreffenden
Staaten in den Bereichen Kultur, Bildung, Information, berufliche Bildung und
Weiterbildung zu fördern;

b) zugunsten von Regional- oder Minderheitensprachen die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit insbesondere zwischen regionalen oder örtlichen Behörden zu
erleichtern und zu fördern, in deren örtlichem Zuständigkeitsbereich dieselbe Sprache
in derselben oder ähnlichen Form gebraucht wird.


